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PRESSEMITTEILUNG Nr. 118/25 
Luxemburg, den 11. September 2025 

Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-802/23 | MSIG 

Verbot der Doppelbestrafung: Eine Person darf in einem Mitgliedstaat 

nicht für einen Terrorakt strafrechtlich verfolgt werden, für den sie in 

einem anderen Mitgliedstaat bereits verurteilt wurde, selbst wenn die 

rechtliche Einordnung des Tatbestands dort eine andere ist 

Am 4. September 2019 wurde eine Anführerin der Terrororganisation Euskadi Ta Askatasuna (ETA) an die 

spanischen Behörden übergeben. Die Übergabe erfolgte in Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls, den das 

spanische Zentrale Ermittlungsgericht im Rahmen eines Strafverfahrens wegen eines am 21. Juli 1997 auf die 

Polizeidienststelle von Oviedo (Spanien) verübten Terrorattentats ausgestellt hatte. Die Angeklagte soll von 

Frankreich aus terroristische Sachbeschädigungen, versuchte terroristische Morde sowie Körperverletzungen 

begangen haben. Sie hat eine Freiheitsstrafe von 30 Jahren zu erwarten. 

Allerdings hat sie in Frankreich bereits eine Freiheitsstrafe von 20 Jahren verbüßt. Nach spanischem Recht darf keine 

Gesamtstrafe aus den von den französischen und den von spanischen Gerichten ausgesprochenen Verurteilungen 

gebildet werden. Die Angeklagte müsste daher insgesamt mindestens 50 Jahre Freiheitsstrafe verbüßen, ohne dass 

eine Vollstreckungsobergrenze festgesetzt werden kann. 

Nach Auffassung des spanischen Nationalen Gerichtshofs betreffen die Ermittlungen in Spanien dieselben 

Handlungen wie die französischen Urteile. Er stellte daher in einem Urteil aus dem Jahr 2021 fest, dass eine 

„Doppelbestrafungskonstellation“1 vorliege. Dieses Urteil wurde jedoch vom spanischen Obersten Gerichtshof mit 

Urteil vom 21. März 2023 aufgehoben. Dieser verwies die Sache zur erneuten Entscheidung zurück an den 

Nationalen Gerichtshof, der in Anbetracht der abweichenden Auslegung beschloss, den Gerichtshof anzurufen. 

Der Gerichtshof weist darauf hin, dass der Begriff „dieselbe Tat“ nur auf die tatsächliche Handlung abstellt, so dass 

unterschiedliche rechtliche Qualifizierungen derselben Handlung in zwei verschiedenen Mitgliedstaaten oder die 

Verfolgung unterschiedlicher rechtlicher Interessen in diesen Staaten der Anwendung des Verbots der 

Doppelbestrafung nicht entgegenstehen. 

Die Prüfung, ob es sich bei den Taten, die Gegenstand des spanischen Strafverfahrens sind, um dieselben 

handelt wie diejenigen, die von den französischen Gerichten rechtskräftig abgeurteilt wurden, obliegt dem 

spanischen Nationalen Gerichtshof. Der Gerichtshof präzisiert jedoch, dass der Begriff „dieselbe Tat“ die Taten 

umfasst, die einer Person im Rahmen eines Strafverfahrens wegen terroristischer Handlungen in einem 

Mitgliedstaat zur Last gelegt werden, wenn diese Person für dieselben Handlungen bereits in einem anderen 

Mitgliedstaat wegen der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung zur Vorbereitung einer 

terroristischen Handlung verurteilt wurde. 
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Bleiben Sie in Verbindung! 

HINWEIS: Mit einem Vorabentscheidungsersuchen haben die Gerichte der Mitgliedstaaten die Möglichkeit, dem 

Gerichtshof im Rahmen eines Rechtsstreits, über den sie zu entscheiden haben, Fragen betreffend die Auslegung 

des Unionsrechts oder die Gültigkeit einer Handlung der Union vorzulegen. Der Gerichtshof entscheidet dabei nicht 

den beim nationalen Gericht anhängigen Rechtsstreit. Dieser ist unter Zugrundelegung der Entscheidung des 

Gerichtshofs vom nationalen Gericht zu entscheiden. Die Entscheidung des Gerichtshofs bindet in gleicher Weise 

andere nationale Gerichte, wenn diese über vergleichbare Fragen zu befinden haben. 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nicht amtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet. 

Der Volltext und gegebenenfalls die Zusammenfassung des Urteils werden am Tag der Verkündung auf der Curia-

Website veröffentlicht. 

Pressekontakt: Hartmut Ost ✆ +352 4303-3255 

Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind abrufbar über „Europe by Satellite“ ✆ +32 2 2964106. 

 

 

 
 

1 Im Sinne von Art. 54 des am 19. Juni 1990 in Schengen unterzeichneten und am 26. März 1995 in Kraft getretenen Übereinkommens zur 

Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der 

Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen. 

Gemäß diesem Artikel darf, wer durch eine Vertragspartei rechtskräftig abgeurteilt worden ist, durch eine andere Vertragspartei wegen derselben Tat 

nicht verfolgt werden, vorausgesetzt, dass im Fall einer Verurteilung die Sanktion bereits vollstreckt worden ist, gerade vollstreckt wird oder nach 

dem Recht des Urteilsstaats nicht mehr vollstreckt werden kann. Dieser Artikel gewährleistet, dass der Wesensgehalt von Art. 50 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union gewahrt wird, in dem das Recht verankert ist, wegen derselben Straftat nicht zweimal strafrechtlich verfolgt 

oder bestraft zu werden, und er ist im Licht dieses Art. 50 auszulegen. 

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-802/23
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

